
Rückgabe gegen Lieferung von Sachwerten (Sachauskehr) 

Dieses Liquiditätsmanagementtool betrifft ausschließlich professionelle Anleger.  

Die Anlagebedingungen eines Investmentfonds können vorsehen, dass Rückga-
ben von Anteilen eines professionellen Anlegers nicht durch eine Auszahlung des 
Anteilpreises, sondern durch Übertragung von Vermögensgegenständen im ent-
sprechenden Gegenwert aus dem Investmentfondsvermögen an den Anleger er-
füllt werden. Dies ist sowohl bei solchen Investmentfonds möglich, die sich aus-
schließlich an professionelle Anleger richten als auch bei solchen, die sich sowohl 
an Privatanleger als auch professionelle Anleger richten. Aber nur professionelle 
Anleger erhalten keine Auszahlung des Anteilspreises, sondern eine Rückgabe 
gegen Sachwerte (auch „Sachauskehr“ genannt). Maßgeblich sind auch hier die 
Anlagebedingungen.  

Im Fall einer Rückgabe gegen Sachwerte erhält der professionelle Anleger statt 
einer Geldzahlung einen dem Rückgabewert entsprechenden Anteil an den im In-
vestmentfonds gehaltenen Vermögensgegenständen, z. B. Wertpapiere oder an-
dere übertragbare Vermögenswerte. Die Auswahl der zu übertragenden Vermö-
genswerte erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nach sachgerechten 
Kriterien. 

Professionelle Anleger müssen berücksichtigen, dass sie in einem solchen Fall 
Vermögensgegenstände erhalten, die sie anschließend selbst verwalten oder ver-
äußern müssen. Dies kann mit zusätzlichem Aufwand verbunden sein und setzt 
unter Umständen voraus, dass der Anleger über ein geeignetes Depot oder Konto 
zur Verwahrung dieser Vermögensgegenstände verfügt. Zudem kann der tat-
sächliche Veräußerungswert der erhaltenen Vermögensgegenstände vom Rück-
gabewert abweichen. 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft informiert über die Aktivierung dieses LMTs 
(z.B. über deren Internetseite).  

Nähere Einzelheiten zur Rückgabe gegen Lieferung von Sachwerten ergeben sich 
aus den jeweiligen Anlagebedingungen bzw. dem Verkaufsprospekt des Invest-
mentfonds. 

 


